VEREINIGUNG DER VERWALTUNGSRICHTER RHEINLAND-PFALZ
–  VVR  –
RUNDSCHREIBEN

__________________________________________________________________________
Rdschr. Nr. 2/10 vom 16.09.2010
Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder, 

urlaubszeitbedingt etwas später als ursprünglich geplant erhalten Sie das zweite Rundschreiben des Jahres, das wie üblich sowohl einen Ausblick auf kommende Ereignisse als auch einen Rückblick auf Verbandsaktivitäten der jüngsten Zeit enthält:
1. Wie Ihnen bereits im ersten Rundschreiben des Jahres mitgeteilt, findet       die diesjährige Mitgliederversammlung der VVR am 28. Oktober 2010 in Neustadt an der Weinstraße statt. Gleichzeitig mit diesem Rundschreiben erhalten Sie die Einladung zur Mitgliederversammlung. 
Wie Sie der Einladung entnehmen können, stehen in diesem Jahr Neuwahlen zum Vorstand der VVR an. Alle derzeitigen Vorstandsmitglieder – Hartmut Müller-Rentschler (Vorsitzender/OVG Rheinland-Pfalz), Dr. Christoph Klages (stellv. Vorsitzender/VG Trier), Alexander Wolff (Kassenwart/OVG Rheinland-Pfalz), Andrea Nesseler-Hellmann (Beisitzerin/VG Mainz), Dieter Pluhm (Bei​sitzer/VG Koblenz) und Peter Bender (Beisitzer/VG Neustadt) – kandidieren in ihren bisherigen Funktionen erneut für den Vorstand. Als Ersatzmitglieder stellen sich Frau Bettina Bröcheler-Liell für das VG Trier, Frau Helga Klingen​meier für das VG Neustadt und Herr Georg Theobald für das VG Koblenz erneut zur Wahl. Mit dem Wechsel von Frau Elisabeth Faber-Kleinknecht in das Amt der Präsidentin des VG Neustadt ergibt sich die Notwendigkeit, ein neues Ersatzmitglied aus dem Bereich des VG Mainz zu wählen; als Kandidat hierfür hat sich dankenswerterweise Herr Michael Ermlich zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind – wie üblich – die Rechnungsprüfer zu wählen; auch hierfür stehen mit Herrn Claus-Dieter Schnug und Herrn Dr. Peter Beuscher (beide OVG Rheinland-Pfalz) bewährte Kräfte zur Wahl. Schließlich hat die Mitgliederversammlung auch noch den Vertreter der VVR in der BDVR-Mitgliederversammlung zu bestimmen; für diese Funktion stellt sich der VVR-Vorsitzende wieder zur Wahl. Wir bitten Sie, die kontinuierliche Arbeit des Vorstands zu unterstützen, indem Sie den vorgeschlagenen Personen bei der Wahl Ihre Stimme geben. 
Für das Vormittagsprogramm der Mitgliederversammlung haben wir uns      – wie ebenfalls bereits angekündigt – das Thema "Richterliche Berufsethik" vorgenommen. Im "Scheffelsaal" des Saalbaus der Stadt Neustadt wird uns zunächst Herr Richter am Amtsgericht Eucharius Wingenfeld (Trier), der auch Benediktinermönch ist und sich in vielfältiger Weise – z.B. als Mitglied der Mainzer Ethikrunde und als Referent bei Tagungen – mit dem Thema be​schäftigt hat, mit einem Impulsreferat in die "Grundlagen der richterlichen Berufsethik" einführen. Anschließend wird die "Erklärung zur richterlichen Ethik" der Mainzer Ethik​runde vorgestellt und näher erläutert werden. Danach möchten wir dieses schwierige, aber wichtige Thema mit Ihnen anhand von Fallbeispielen diskutieren.
Nach einer – sicher wohlverdienten – Mittagspause im Restaurant des "RAMADA Hotel Neustadt", wo für uns ein hochwertiges und gemessen daran preiswertes Lunchbuffet bereit stehen wird, werden wir die Mitglieder​versammlung im "Scheffelsaal" mit dem vereinigungsinternen Teil fort​setzen, in dessen Mittelpunkt die Neuwahl des Vorstandes stehen wird. Danach wird uns aber noch genügend Zeit für ein kulturelles Rahmen​programm bleiben, für das wir Ihnen drei Alternativvorschläge (Hambacher Schloss, Eisenbahnmuseum, Neuer Wein in Mußbach) machen können. Am Abend soll die Mitgliederversammlung im Weinlokal "Eselsburg" in Mußbach ausklingen.
Auch in diesem Jahr hoffen wir wieder auf eine rege Teilnahme an unserer Mitgliederversammlung. Wie immer würden wir uns über ein Wiedersehen mit den Mitgliedern, die sich bereits im Ruhestand befinden oder – z. Zt. oder dauerhaft – außerhalb unserer Gerichtsbarkeit tätig sind, besonders freuen.

2. Die VVR hatte die Ankündigung der Landesregierung, im Rahmen der    bereits eingeleiteten Reform des öffentlichen Dienstrechts auch das Besoldungs- und Versorgungsrecht reformieren zu wollen, zum Anlass ge​nommen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe der VVR und des Landesverbandes des Deutschen Richterbundes zu initiieren. Die fünfköpfige Arbeitsgruppe hat ein "Gemeinsames Positionspapier zur Besoldung und Versorgung der Richter und Staatsanwälte in Rheinland-Pfalz" erarbeitet, in dem folgende fünf Forderungen von zentraler Bedeutung formuliert wurden: 
· Eigenständige Regelung der Besoldung und Versorgung der Richter und Staatsanwälte in einem Landesrichterbesoldungs- und -versorgungsgesetz; 
· Beibehaltung der Lebensaltersstufen anstelle von Erfahrungsstufen in der richterlichen und staatsanwaltlichen Besoldung; 
· Keine Einführung leistungsbezogener Elemente in die richterlichen und staatsanwaltlichen Bezüge; 
· Funktionszulagen im richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst nur unter engen Voraussetzungen; 
· Anhebung der Besoldung und Versorgung der Richter und Staatsanwälte    auf ein verfassungskonformes Niveau.
Den vollständigen Text des Positions​papiers finden Sie auf unserer Homepage (www.vvr-rp.de) unter "Dokumenta​tion". Das Positionspapier wurde Ende Juni 2010 an politische Entscheidungs​träger im Land versandt. Als Erster hat der Minister der Finanzen Dr. Kühl darauf reagiert und mit Schreiben vom 28. Juli 2010 die Forderung nach einem eigenständigen Landesrichterbesoldungs- und -versorgungsgesetz ab​gelehnt, aber erkennen lassen, dass er an einer eigenständigen Besoldungs​ordnung für Richter als Anlage "R" eines umfassenden Landesbesoldungs​gesetzes wohl festhalten will; zu den anderen Forderungen des Positions​papiers will er erst nach Vorlage eines Gesetzentwurfs Stellung nehmen. Sodann hat Justizminister Dr. Bamberger Vertreter der VVR und des Richter​bundes am 20. August 2010 zu einem Gespräch über die Forderungen des Positionspapiers eingeladen. Darin zeigte er große Sympathie für die Idee eines eigenständigen Landesrichterbesoldungs- und -versorgungsgesetzes;  er erwägt, sich diese Forderung im Zuge der weiteren Diskussion der Dienst​rechtsreform zu eigen zu machen, auch wenn er die Erfolgsaussichten – realistischerweise – nicht hoch einschätzt. Das Festhalten an Lebensaltersstufen erachtet er als europarechtlich problematisch, doch soll bei einer Umstellung auf Erfahrungsstufen darauf geachtet werden, dass die Richter keine Nachteile gegenüber der derzeitigen Stufung erleiden und dass sinn​volle Anrechnungsregelungen für „Quereinsteiger“ gefunden werden. Völlige Einigkeit bestand darin, dass eine Einführung leistungsbezogener Elemente in die richterliche Besoldung – aus verfassungsrechtlichen und aus praktischen Gründen – nicht in Betracht kommt. Weitere Stellen mit Funktionszulagen kommen zur Kompensation von – aus der dortigen Einführung von Leistungs​zulagen resultierenden – Nachteilen gegenüber der Beamtenbesoldung grundsätzlich in Frage; doch bestand Einigkeit, dass es sich dabei nur um Funktionen handeln darf, die in einem transparenten Verfahren aufgrund einer Stellenausschreibung vergeben werden; in den Fachgerichtsbarkeiten, in denen weitere derartige Stellen kaum denkbar sind, soll ggf. ein Ausgleich anderer Art gefunden werden. Was die Forderung nach einer generellen Anhebung der Richterbesoldung angeht, soll zunächst der Ausgang der beim Bundesverfassungsgericht anhängigen diesbezüglichen Vorlageverfahren abgewartet werden. Unabhängig davon strebt das Land aber an, im Vergleich mit dem Niveau der Richterbesoldung in den anderen Bundesländern seinen derzeitigen Platz im "oberen Mittelfeld" zu halten, um im "Wettbewerb um die besten Köpfe" für die Justiz nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Inzwischen hat uns auch der Arbeitskreis Recht der SPD-Landtagsfraktion ein Gespräch angeboten, das in Kürze stattfinden wird. VVR und DRB werden die Entwicklung aufmerksam weiterverfolgen und ggf. nach der Landtagswahl im kommenden Jahr einen weiteren Vorstoß unternehmen. Frau VRinVG Seiler-Dürr und Herrn RVG Goergen darf ich noch einmal für ihre wertvolle Mitarbeit in der Arbeitsgruppe danken.

3. Der 16. Deutsche Verwaltungsgerichtstag in Freiburg vom 5. bis 7. Mai 2010 liegt nun auch schon wieder ein gutes Vierteljahr zurück, doch sei ein kleiner Rückblick gestattet: Auch wenn das Wetter ganz und gar nicht "freiburgmäßig" war, dürfen der Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag und der BDVR die Veranstaltung als großen Erfolg verbuchen. Mit über 1000 Teilnehmern, darunter viele aus dem Ausland, wurde ein neuer Teilnahme​rekord erzielt. Die Arbeitskreise waren – nicht nur wegen des schlechten Wetters – überwiegend gut bis sehr gut besucht; nach meinem Eindruck fanden sie – ebenso wie das Rahmenprogramm – allgemein und auch unter den Teilnehmern aus unserem Verband guten Anklang. Die Vorfreude auf den nächsten und 17. Deutschen Verwaltungsgerichtstag, der vom 5. bis 7. Juni 2013 in Münster stattfinden wird, kann bereits beginnen.  
4. Zum Schluss noch eine traurige Nachricht: Am 3. August 2010 verstarb nach kurzer schwerer Krankheit unser langjähriges Mitglied, der frühere rheinland-pfälzische Justizminister, Vorsitzende des Verfassungsgerichtshofs und Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Heribert Bickel, im Alter von 83 Jahren. Von 1966 bis 1969 war er auch Vorsitzender der VVR und stellvertretender Vorsitzender des BDVR gewesen. Bis zuletzt blieb er der VVR verbunden und nahm insbesondere – wenn es seine Zeit  und seine Gesundheit erlaubten – an den jährlichen Mitgliederversammlungen teil. Gerne erinnern wir uns an seine Anwesenheit bei der letztjährigen Mitgliederversammlung in Mainz, in der er sich – in gewohnt markanter      Weise – an den rechts- und verbandspolitischen Erörterungen beteiligte.     Die VVR gedenkt seiner in Dankbarkeit und mit Hochachtung.
Bis zum Wiedersehen spätestens anlässlich unserer Mitgliederversammlung ver​bleibe ich

mit freundlichen Grüßen 

für den Vorstand

gez. Hartmut Müller-Rentschler
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